
 
 

STEUERAMT 

 
Müllabfuhr Tarife – Für Betriebe (Auszug aus der Müllabfuhrordnung vom 30.10.2008) 

 
 
§ 15 Grundgebühr 
2.) Für Betriebe und sonstige Einrichtungen (Kranken-,Pflege, Betreuungs- und Sozialeinrichtungen sowie Ämter und 
Behörden): 
 

a) Die Grundgebühr für die gemischten Siedlungsabfälle beträgt    € 60,- pro Jahr 
b) Die Grundgebühr für biogene Siedlungsabfälle beträgt    € 60,- pro Jahr 

 
§ 16 Variable Gebühr 
3.) Für Betriebe und sonstige Einrichtungen (Kranken-, Pflege-, Betreuungs- und Sozialeinrichtungen sowie Ämter und 
Behörden) 
Die Berechnung der variablen Gebühr erfolgt auf Basis des beigestellten Behältervolumens, der Anzahl der 
Entleerungen und der entsorgten Menge in Kilogramm. 

 

a) Gemischter Siedlungsabfall: 

Die Kosten der Behälterentleerung für die gemischten Siedlungsabfälle (Restmüll) betragen pro Entleerung: 

Kunststoffgefäß 120 Liter €   1,93 
Kunststoffgefäß 240 Liter € 2,89 
Kunststoffgefäß 1100 Liter € 15,52 
Container 5 m³ € 25,68 
Container 8,5 m³ € 29,69 
Container 15 m³ € 69,55 
Container 30 m³ € 74,90 

 

Die Kosten für die Entsorgung betragen pro Kilogramm:  €  0,193 

 

b) Biogene Siedlungsabfälle: 

Die Kosten der Behälterentleerung für die getrennt zu sammelnden biogenen Siedlungsabfälle betragen pro 
Entleerung: 

Kunststoffgefäß 120 Liter €   1,93 
Kunststoffgefäß 240 Liter € 2,89 
Kunststoffgefäß 1100 Liter € 15,52 

 

Die Kosten für die Entsorgung betragen pro Kilogramm:  €  0,08 

 

c) Verwertbare Siedlungsabfälle (Altpapier): 

Die Kosten der Behälterentleerung für die verwertbaren Siedlungsabfälle (Altpapier) betragen pro Entleerung: 

Kunststoffgefäß 240 Liter € 2,89 
Kunststoffgefäß 1100 Liter € 15,52 
Container 5 m³ € 25,68 
Container 8,5 m³ € 29,69 
Container 15 m³ € 69,55 
Container 30 m³ € 74,90 

 

Alle Beträge zuzüglich der gesetzlichen UST in der Höhe von 10 % 


